
 

 
 

 

 

Abschlussbericht 
Unfall mit dem Segelflugzeug der Type Pilatus B4-PC 11AF, 
am 23.06.2018, um ca. 13:45 Uhr UTC am Flugplatz Mauterndorf (LOSM), 
Gemeinde Mauterndorf, 5570 Mauterndorf, Salzburg 
GZ.: 2022-0.468.766 
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Vorwort 

Die Sicherheitsuntersuchung erfolgt in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 
996/2010 und dem Unfalluntersuchungsgesetz, BGBl. I Nr. 123/2005 idgF. 

Das einzige Ziel der Sicherheitsuntersuchung ist die Verhütung künftiger Unfälle und 
Störungen. Die Ermittlung der Ursachen impliziert nicht die Feststellung einer Schuld oder 
einer administrativen, zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Haftung (Verordnung (EU) Nr. 
996/2010 Art. 2). 

Dieser Untersuchungsbericht basiert auf den zur Verfügung gestellten Informationen. Im 
Falle der Erweiterung der Informationsgrundlage behält sich die 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes das Recht zur Ergänzung des gegenständlichen 
Untersuchungsberichtes vor. 

Der Umfang der Sicherheitsuntersuchung und das bei Durchführung der 
Sicherheitsuntersuchung anzuwendende Verfahren werden von der 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes nach Maßgabe der Erkenntnisse, die sie zur 
Verbesserung der Flugsicherheit aus der Untersuchung gewinnen will, festgelegt 
(Verordnung (EU) Nr. 996/2010 Art. 5). 

Wenn nicht anders angegeben sind Sicherheitsempfehlungen an jene Stellen gerichtet, 
welche die Sicherheitsempfehlungen in geeignete Maßnahmen umsetzen können. Die 
Entscheidung über die Umsetzung von Sicherheitsempfehlungen liegt bei diesen Stellen. 

Zur Wahrung der Anonymität aller an dem Vorfall beteiligten Personen unterliegt der 
Bericht inhaltlichen Einschränkungen. 

Alle in diesem Bericht angegebenen Zeiten sind in UTC angegeben (Lokalzeit = UTC + 2 
Stunden). 
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Hinweis 

Auszugsweiser Abdruck ist nur mit Quellenangabe gestattet, alle sonstigen Rechte sind 
ohne schriftliche Zustimmung des Medieninhabers unzulässig. 

Der Umfang der Sicherheitsuntersuchung und das bei Durchführung der 
Sicherheitsuntersuchung anzuwendende Verfahren werden von der 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes nach Maßgabe der Erkenntnisse, die sie zur 
Verbesserung der Flugsicherheit aus der Untersuchung gewinnen will, festgelegt. 
Verordnung (EU) Nr. 996/2010 Art. 5 

Die Ermittlung der Ursachen impliziert nicht die Feststellung einer Schuld oder einer 
administrativen, zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Haftung. Verordnung (EU) Nr. 
996/2010 Art. 2. 

Hinweis zu abgebildeten Personen: 

Auf in diesem Bericht eingebundenen Darstellungen der Gegenstände und Örtlichkeiten 
(Fotos) sind eventuell unbeteiligte, unfallerhebende oder organisatorisch tätige Personen 
und Einsatzkräfte zu sehen und gegebenenfalls anonymisiert. Da die Farben der Kleidung 
dieser Personen (z.B. Leuchtfarben von Warnwesten) möglicherweise von der Aussage der 
Darstellungen ablenken können, wurden diese bei Bedarf digital retuschiert (z.B. 
ausgegraut). 
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Einleitung 

Luftfahrzeughalter (Betreiber): Verein, Österreich 
Flugzeughersteller: Pilatus Flugzeugwerke AG, Schweiz 
Musterbezeichnung: Pilatus B4-PC11 AF 
Luftfahrzeugart: Segelflugzeug 
Staatszugehörigkeit: Österreich 
Unfallort: Flugplatz Mauterndorf, Österreich 
Koordinaten (WGS84): N47° 08.0` E013° 41.8` (Endlage des Wracks) 
Ortshöhe über dem Meer: 1110 m (Endlage des Wracks) 
Datum und Zeitpunkt: 23.06.2018 um ca. 13:45 Uhr 

Der Bereitschaftsdienst der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes Verkehrsbereich 
Zivilluftfahrt wurde am 23.06.2018 um 14:10 Uhr von der Such- und Rettungszentrale der 
Austro Control GmbH (ACG) über den Vorfall informiert. Gemäß Art. 5 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 996/2010 wurde eine Sicherheitsuntersuchung des Unfalles 
eingeleitet. 

Gemäß Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 wurden die beteiligten Staaten über 
den Unfall unterrichtet:  

Eintragungsstaat: Österreich 
Betreiberstaat: Österreich 
Entwurfsstaat: Schweiz 
Herstellungsstaat: Schweiz 
Sonstige Staaten: Keine 
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1 Tatsachenermittlung 

1.1 Ereignisse und Flugverlauf 

Der Flugverlauf und der Unfallhergang wurden aufgrund der Aussagen von Zeugen, in 
Verbindung mit den Erhebungen der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes wie folgt rekonstruiert: 

Das Luftfahrzeug der Type Pilatus B4-PC11 AF war am Flugplatz Mauterndorf LOSM im 
abgesperrten Vereinshangar aufgehängt und wurde im Jahr 2018 noch nicht geflogen. Laut 
Bordbuch des Luftfahrzeuges wurde die Jahreskontrolle am 25.03.2018 bei 4451 Starts und 
4850:27 Flugstunden durchgeführt. 

Der Pilot kam am 23.06.2018 am frühen Nachmittag zum Flugplatz Mauterndorf LOSM. Das 
Segelflugzeug wurde vom Piloten für den Erstflug vorbereitet. Dies wurde in das Bordbuch 
eingetragen. Der Pilot konnte bereits im Jahr 2018 eine Flugstundenanzahl von 18:46 
Stunden und 14 Landungen vorweisen. Für den Piloten war es der dritte Windenstart in 
diesem Jahr. Insgesamt hatte er 2 Windenstarts auf dieser LFZ Type. 

Zum Zeitpunkt des Unfalles herrschte am Flugplatz Nord Westwind mit einer 
Windgeschwindigkeit von bis zu ca. 40 km/h. Der Pilot schleppte per Schleppfahrzeug die 
Pilatus B4-PC11 AF zum Startplatz des Flugplatzes, Startstelle 25 (Nord-Östliches Ende), wo 
zuvor sein ehemaliger Fluglehrer mit einem doppelsitzigen Segelflugzeug per Windenstart 
gestartet ist. 

Eine Flugschülerin des Vereines war auch an diesem Tag am Flugplatz und gab dem Piloten 
Starthilfe. Nachdem sich der Pilot in der Pilatus B4-PC11 AF flugfertig gemacht hatte, klinkte 
die Flugschülerin das Schleppseil, auf das Zeichen des Piloten, in die Schwerpunktkupplung 
ein. Sie überprüfte mit einem deutlichen Zug am Seil, ob der Schleppring ordnungsgemäß 
in der Schwerpunktskupplung eingerastet hatte. Sie gab dem Piloten ein Zeichen (Daumen 
hoch). Der Pilot erwiderte das Zeichen. Die Flugschülerin ging zur linken Tragfläche und hob 
diese an. Der Pilot nahm Funkkontakt mit dem Windenfahrer auf, um das Seil straff zu 
ziehen. Die Flugschülerin gab dem Piloten durch Heben und Senken der linken Hand ein 
Zeichen, dass das Seil straff ist. Der Pilot funkte ,,Seil straff“. Die Starhelferin als auch der 
Pilot verständigten sich wiederum mit ,,Daumen hoch‘‘. Als der Pilot ,,Seil Straff“ über Funk 
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1.1.1 Flugvorbereitung 
Die gemäß EU VO 923/2012 Anhang SERA.2010/b idgF. erforderliche Flugvorbereitung 
wurde durchgeführt. 

1.2 Personenschäden 

Tabelle 1 Personenschäden 

Verletzungen Besatzung Passagiere Andere 

Tödliche 1   

Schwere    

Keine    

1.3 Schaden am Luftfahrzeug 

Das Luftfahrzeug wurde zerstört. 

1.4 Andere Schäden 

Es entstand ein geringer Flurschaden. 

1.5 Luftfahrtpersonal 

1.5.1 Pilot 
Alter: 47 Jahre 
Art des Zivilluftfahrerscheines: Segelfliegerschein GPL 
Klassen: Ein- und zweisitzig geflogene Segelflugzeuge 
Startarten: Kraftwagenstart, Windenschleppstart, 

Motorflugzeugschleppstart, Hilfsmotorstart 
Sonstige Berechtigungen: Keine 

Gültigkeit: Am Unfalltag gültig 
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Medical check: Medical Class 2 ausgestellt am 06.09.2017 
Gesamtflugerfahrung im Segelflug 
Gemäß den Angaben des Flugbuches vom verunglückten Piloten weist dieses eine 
Gesamtflugerfahrung von 222:24 Flugstunden auf. Auf dem Unfallluftfahrzeug hat der Pilot 
eine Erfahrung von 47:57 Flugstunden. 18:46 Flugstunden wurden von dem Piloten in den 
letzten 90 Tagen vor dem Unfallflug geflogen. 

(laut Flugbuch): ca. 222:24 Stunden 
davon in den letzten 90 Tagen: ca. 18:46 Stunden 
davon in den letzten 24 Stunden: Unfallflug 
Flugerfahrung auf der Unfalltype: ca. 47:57 Stunden 
Windenstarts gesamt  
(laut Flugbuch): 50 (davon 2 auf einsitzigem Segelflugzeug) 
davon in den letzten 90 Tagen: ca. 2 (alle auf „Twin Astir“) 
davon in den letzten 24 Stunden: Unfallflug 
Windenstarts auf der Unfalltype: 2 (davon letzter am 20.05.2016) 

1.5.2 Windenfahrer 
Anlässlich der Anschaffung der Winde im Jahr 2017 absolvierte der Windenfahrer eine 
Einweisung auf der Winde gemeinsam mit einem anderen Vereinskollegen in Deutschland. 

Der Windenfahrer besaß keinen Segelfliegerschein. Er war jedoch in Segelflugzeugen als 
Passagier mitgeflogen. Es konnte festgestellt werden, dass die falsche Sollbruchstelle am 
Windenseil für das Unfallluftfahrzeug befestigt war. Die Verbindung Windenseil zum 
Zwischenseil wurde mit einer Roten Sollbruchstelle verbunden, die eine Sollbruchlast von 
750 kp aufweist. Im Flughandbuch der Pilatus B4-PC11 AF ist eine Bruchlast von 500 +/- 50 
kp vorgeschrieben. Dies bedeutet, dass eine Sollbruchstelle von 500 daN in der Farbe Weiß 
hätte verwendet werden müssen. Dadurch brach auch die Sollbruchstelle während des 
Unfallfluges nicht. 

Gemäß „Merkblatt für den Windenfahrer“ wurde die Startwinde einschließlich der 
Windenseile und der Schneidkluppen vom Windenfahrer überprüft und für betriebstüchtig 
befunden. 
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Abbildung 10 Sollbruchstellen und Windenseile 

 

Quelle: SUB 

1.6 Luftfahrzeug 

Luftfahrzeugart: Segelflugzeug 
Hersteller: Pilatus Flugzeugwerke AG 
Musterbezeichnung: Pilatus B4-PC 11AF 

Musterzulassung (TCDS): LBA Geräte-Kennblatt Nr. 266, Ausgabe 5 (9/82) 
 BAZL Geräte-Kennblatt Nr. S 43-02 
Baujahr: 1972 
Luftfahrzeughalter: Verein 
Gesamtbetriebsstunden: TSN 4850:27 Stunden und 4451 Starts 

Betriebsstunden seit letzter GÜ: TSO 0 Stunden (TBO am 25.03.2018) 
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1.6.1 Bord Dokumente 
Eintragungsschein:  ausgestellt am 18.02.2010 von Österreichischer Aero-

Club 
Lufttüchtigkeitszeugnis: ausgestellt am 12.07.2001 von Austro Control GmbH 
Bescheinigung über die Prüfung 
 der Lufttüchtigkeit (ARC): ausgestellt am 27.05.2018, am Unfalltag gültig 
Verwendungsbescheinigung: ausgestellt am 20.09.2009 von Österreichischer Aero-

Club FAA 
Halterhaftpflichtversicherung: am Unfalltag gültig 

1.6.2 Beladung und Schwerpunkt des Luftfahrzeuges 
Das Fluggewicht und der Schwerpunkt befanden sich während des Unfallfluges im 
zulässigen Bereich. Der Pilot führte während des Unfallfluges einen Rettungsschirm mit. 
Trimmgewichte befanden sich keine im Segelflugzeug. Die Masse des Piloten betrug am 
Unfalltag laut Erhebungen 90 kg und der Rettungsschirm wog ca. 6,5 kg. Der letzte 
Wägebericht des Luftfahrzeuges vom 19.03.2016 ergab laut Flughandbuch eine zulässige 
Zuladung von 101 kg. 
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1.7 Flugwetter 

1.7.1 METAR, Flugwetterdienst Austro Control GmbH 

Abbildung 11 Daten zur Wetterlage Mauterndorf/Lungau METAR 

 

Quelle: ZAMG/Austro Control GmbH 
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1.7.2 Flugwettervorhersage 

Abbildung 12 Daten zur Wetterlage Mauterndorf/Lungau Flugwettervorhersage 

 

Quelle: ZAMG/Austro Control GmbH 
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Abbildung 13 Daten zur Wetterlage Mauterndorf/Lungau Flugwettervorhersage 

 

Quelle: ZAMG/Austro Control GmbH 

1.8 Flugschreiber 

Ein Flugschreiber war nicht vorgeschrieben und nicht eingebaut. 
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1.9 Angaben über Wrack und Aufprall 

1.9.1 Unfallort 
Die Unfallstelle befand sich am Flugplatz Mauterndorf LOSM. Der Flugplatz liegt auf ca. 
1110 m Höhe und ist somit der höchstgelegene Flugplatz Österreichs. Die WGS84 
Koordinaten der Unfallstelle sind N47° 08.0` E013° 41.8`.  

Abbildung 14 Luftbildaufnahme Flugplatz Mauterndorf 

 

Quelle: Google Maps /SUB 




